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1. Schule und Amt 

LandwirtschaftsAkademie Töging – Schwerpunkt Milchviehhaltung 

 

 

Nun startete sie: Die LandwirtschaftsAkademie Töging. 

Beginnend mit dem ersten Angebot: 

 

Zukunftswerkstatt Milchviehhaltung - Milchvieh optimal füttern 

Tiergesundheit – Umwelt – Ökonomie 
 

am 21. und 22. Juni 2023 in Präsenz und am 08.11.2023 mit einer Online-Nachbereitung, wird 
ein zentraler Standort in Bayern für die überregionale Weiterbildung entstehen. 
Hier soll unter anderem ein Forum vorgehalten werden, in dem sich Betriebe untereinander 

vernetzen und austauschen können, also eine direkte Information aus der Praxis für die Praxis, 

aber auch ein Einblick in aktuelle Forschungsthemen ermöglicht werden. 

Das aktuelle Angebot ist als Workshop geplant. Dies bedeutet, dass zentrale Bereiche selbst 

erarbeitet werden. 

Weitere Info und Anmeldung (bis 14.04.2023) auf unserer Homepage unter: 

LandwirtschaftsAkademie Töging - Zukunftswerkstatt Milchviehhaltung 

Dr. Bernhard Hübner 

Studierende des Teilzeitsemesters Hauswirtschaft besuchen Küchenstudio 

Das Küchenstudio Schwarz Home Company in Kirchweidach öffnete am 06.03.2023 seine Pfor-
ten für die 19 Studierenden der Landwirt-
schaftsschule Töging, Abteilung Haus-
wirtschaft. Die Exkursion fand im Rah-
men des Unterrichtsfachs Haushalts- und 
Finanzmanagement statt. Dabei setzten 
sich die Studierenden mit diversen The-
men zur Küche auseinander: von der Pla-
nung, über die Materialauswahl bis hin 
zur Gestaltung von Küchen und Küchen-
nebenräumen.  

Foto: Maier Patrick 

Eine Mitarbeiterin der Schwarz Home Company (Mitte) begutachtet mit den Studierenden eine 
Altholzküche.  
  Annalena Nützel 

 

https://www.alf-to.bayern.de/landwirtschaft/324971/index.php
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Berufswettbewerb der deutschen Landjugend in Mühldorf 

45 Auszubildende zeigen in Mühldorf ihr Können 
An der Berufsschule I in Mühldorf nahmen 45 Auszubildende in der „Landwirtschaft – Leistungs-
gruppe I“ am Kreisentscheid des Berufswettbewerbes teil. Er stand 2023 unter dem Motto „Mit 
Herz und Hand – smart fürs Land“. Der Wettbewerb soll Lehrlinge motivieren, sich beruflich und 
persönlich weiter zu qualifizieren >Mehr 

Nora Emondts (PK) 

2. Förderung 

Mehrfachantrag 2023 

1. Informationen zum Mehrfachantrag 2023 

Im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik ab 2023 hat sich die Mehrfachantragstellung grund-
legend geändert. Die Mitarbeiter am AELF werden Sie dabei bestmöglich unterstützen, aber Sie 
werden Ihnen nicht jedes Detail erläutern können. Das ist in der knappen Zeit nicht zu schaffen. 
Daher unsere Bitte: Beschäftigen Sie sich bereits vor Ihrem Termin mit den Unterlagen zur An-
tragstellung und prüfen Sie bei den von Ihnen beantragten Förderungen, ob alle Auflagen und 
Verpflichtungen eingehalten werden können. Nutzen Sie alle Möglichkeiten, sich zu den Inhal-
ten der Gemeinsamen Agrarpolitik ab 2023 und zur Antragstellung zu informieren, da es im 
Einzelfall noch zu Änderungen kommen kann. 

• Wo finden Sie Unterlagen zur Mehrfachantragstellung? 
Informationen zu den Förderprogrammen und Antragsunterlagen (z. B. 
Merkblätter zum MFA, Ökoregelungen und Tierprämien, Anleitung zum 
Ausfüllen des FNN, Neue Liste zur Codierung der Nutzung, Kombinations-
tabellen (z. B. KULAP und Ökoregelungen), Gewässerrandstreifen usw.) 
finden Sie im Förderwegweiser in iBALIS oder direkt über den QR-Code. 
Sie finden im Förderwegweiser auch die Broschüre „GAP kompakt 2023“ 
und ein Merkblatt zu „GLÖZ“ Standards. 

• Informationsveranstaltungen zur Mehrfachantragstellung 2023 

Das AELF Töging am Inn informiert zusätzlich in zwei Online-Veranstaltungen zu den Neuerun-
gen bei den Inhalten und bei der Antragstellung. 
 
Termine:  Dienstag, 28.03.2023, 19:30 Uhr 

Donnerstag, 30.03.2023, 19:30 Uhr 
 
Den Einwahl-Link für die Online-Veranstaltungen finden Sie auf der Homepage des AELF 
Töging a. Inn (www.aelf-to.bayern.de) unter „Informationsveranstaltung zum Mehrfachantrag 
2023“. Eine Anleitung zum Einstieg bzw. bei Problemen finden Sie hier ebenfalls. 

2. Antragstellung möglich bis spätestens 15.05.2023 

Die diesjährige Antragstellung ist ausschließlich elektronisch über das Internetportal iBALIS 
möglich. Für jeden Antragsteller ist ein telefonischer Besprechungstermin reserviert. Sie finden 
diesen auf dem Anschreiben von Staatsministerin Fr. Kaniber bzw. auf der iBALIS Startseite. 
Verwenden Sie nur die hier angegebene Hotline Nummer für Ihre Anrufe, damit Sie direkt zu 
den für Ihr Gebiet zuständigen Sachbearbeitern gelangen.  

Unsere Bitte: Informieren Sie sich bereits vor Ihrem Termin über die neuen Fördermöglichkeiten 
und beschäftigen Sie sich möglichst frühzeitig mit dem Mehrfachantrag. Die Vielzahl an Neue-
rungen wird zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen. Arbeiten Sie daher den MFA frühzeitig durch, 
füllen Sie aus, soweit Sie können. Je früher Sie daher Ihren Antrag stellen, umso reibungsloser 
läuft es bei der Antragstellung. 

Sofern unter Ihrer Betriebsnummer eine E-Mail-Adresse gespeichert ist, werden Sie wie im letz-
ten Jahr elektronisch auf Ihren Termin aufmerksam gemacht.  
Also packen Sie möglichst sofort an. Dies gewährleistet auch, dass Sie gegebenenfalls eine 
neue PIN anfordern können, wenn die alte nicht mehr funktioniert. 

Eine Antragstellung ohne PIN ist nicht möglich! 

https://www.alf-to.bayern.de/landwirtschaft/324605/index.php
http://www.aelf-to.bayern.de/
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3. Prüfung und Aktualisierung der Feldstücke 

Voraussetzung für die Antragstellung ist die Prüfung der Feldstücke auf korrekte Abgrenzung. 
Näheres hierzu können Sie dem Merkblatt entnehmen, welches Ihnen mit dem Ministeranschrei-
ben zugeschickt wird. Achten Sie besonders auf eine saubere Abgrenzung zu Gebäuden, Stra-
ßen, Fahrsilos, Güllegruben oder Haus- und Ziergärten auf hofnahen Flächen. Die Luftbilder 
aus dem Jahr 2022 wurden dazu neu eingespielt. Nur landwirtschaftlich genutzte Flächen 
können beantragt werden. Setzen Sie sich ggf. telefonisch mit uns in Verbindung, wenn Sie 
unsicher sind, ob eine Änderung erforderlich ist. 

4. Neuerungen beim Mehrfachantrag 

• Änderungen bei den Registern 

 

Im Vergleich zum letzten Jahr sind einige neue Register dazugekommen z. B. Tierprämien. Bei 
der Antragstellung sollten Sie daher die Register der Reihe nach bearbeiten, um kein Register 
zu übersehen. Werden z. B. keine Tierprämien beantragt sind auch die entsprechenden Regis-
ter nicht zu bearbeiten. Als Hilfestellung finden Sie teilweise einen Daumen am Register. Ein 
roter Daumen bedeutet: Hier fehlen noch Daten. Ein grüner Daumen zeigt an, dass alle notwen-
digen Eingaben erfolgt sind. 
Unter jedem Register ist zusätzlich das jeweils dazugehörige Merkblatt verlinkt. Damit haben 
Sie direkten Zugriff auf das entsprechende Merkblatt und müssen nicht lange suchen bei Fragen 
zu der Maßnahme. 

• Zusätzlich notwendige Angaben 

Die Angabe einer E-Mail-Adresse und deren Verifizierung ist ab 2023 nach der neuen GAP-
Verordnung verpflichtend für jeden Antragsteller. Das bedeutet für Sie, ein Antrag kann grund-
sätzlich nur abgesendet werden, wenn eine E-Mail-Adresse für Ihren Betrieb erfasst wurde.  
Weiterhin werden zur eindeutigen Identifizierung der Antragsteller Daten zu Finanzamt und 
Steuer-Identifikationsnummer abgefragt, sowie zu Beteiligungen an verbundenen Unterneh-
men. Die Angabe betrifft dabei nur Beteiligungen ab 50 % des Kapitals oder der Stimmrechte 
an einem anderen Unternehmen; Beteiligungen von weniger als 50 % müssen nicht angegeben 
werden. Beispiele für Beteilungen können z. B. Biogas, Urlaub auf dem Bauernhof oder Photo-
voltaik sein. Genaue Angaben, welche Beteiligungen anzugeben sind bzw. zur Vorgehensweise 
bei der Antragstellung, finden Sie in dem dazugehörigen Merkblatt (Merkblatt zur Erhebung von 
Daten zur Identifizierung von Begünstigten einschließlich einer) im Förderwegweiser zusam-
mengefasst. 

• Register Beantragung  
Hier wählen Sie die Förderprogramme aus, welche Sie beantragen wollen. Wer Agrarumwelt- 
und Klimamaßnahmen beantragt hat, muss auch hier das entsprechende Feld ankreuzen. Je 
nachdem welches Programm ausgewählt wurde, werden die entsprechenden Seiten frei ge-
schalten, um die zusätzlich notwendigen Eingaben zu tätigen. Wurde beispielsweise die Jung-
landwirte-Einkommensstützung hier angekreuzt, können die weiteren Angaben unter dem Rei-
ter „Junglandwirte-Einkommensstützung“ erfasst werden. Ansonsten ist die Seite für die Ein-
gabe gesperrt. 

• Nachweis aktiver Betriebsinhaber 

Flächen- und tierbezogene Förderungen dürfen nach EU-Recht grundsätzlich nur an aktive Be-
triebsinhaber gewährt werden. Daher wird hier in der Regel ein entsprechender Nachweis, z. B. 
Mitglied in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung (SVLFG) gefordert. 
Die Eigenschaft aktiver Betriebsinhaber kann nach derzeitigem Stand grundsätzlich auch ohne 
den beispielhaft o. g. Nachweis gegeben sein, wenn der Betriebsinhaber z. B. im Vorjahr nicht 
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mehr als 5.000 € Direktzahlungen (Betrag vom Vorjahr wird angezeigt) erhalten hat. Genauere 
Informationen dazu finden Sie im dazugehörigen Merkblatt, das hier verlinkt ist. 

• Junglandwirte - Einkommensstützung 

Für Junglandwirte, die bereits vor 2023 die Zahlung für Junglandwirte erhalten haben, und die 
5 Jahre noch nicht ausgelaufen sind, können 2023 die Übergangsregelung in Anspruch neh-
men. Eine zusätzliche Vorlage von Unterlagen ist nach derzeitigem Stand nicht notwendig. 
Junglandwirte, die im Jahr 2023 erstmalig die Junglandwirte - Einkommensstützung beantra-
gen, müssen zusätzlich zur Antragstellung über den MFA auch alle erforderlichen Unterlagen 
(z. B. Nachweise zur Ausbildung) bis zum 15. Mai vorlegen. Die Anforderungen, die an die Qua-
lifikation gestellt werden, finden Sie im Förderwegweiser. 

• Änderungen bei den Nutzungscodes 

Die zur Antragstellung möglichen Nutzungscodes wurden bundeseinheitlich abgestimmt. Neben 
einigen neuen Nutzungscodes wurde die Spalte Hauptfruchtart ergänzt. Diese Spalte ist vor 
allem in Hinblick auf den Fruchtwechsel für den Antragsteller von Bedeutung. Es erfolgt eine 
Einteilung in die Hauptfruchtartentypen K 1 bis K 242. Die endgültig festgelegte Liste der Nut-
zungscodes finden Sie im Förderwegweiser. 

5. Absenden des MFA 

Prüfen Sie Ihre Eingaben auf Richtigkeit vor dem Absenden. Bei Fehlern ist ein Absenden 
grundsätzlich nicht möglich. Drucken Sie die Sendebestätigung aus. Nur dann ist der Antrag 
wirklich abgesendet. 
Vor dem Absenden des MFA werden von Ihnen noch Erklärungen gefordert. Sie bestätigen, 
dass Sie von allen Verpflichtungen und Hinweisen Kenntnis genommen haben und Sie alle Ver-
pflichtungen bzw. Fördervoraussetzungen einhalten. Lesen Sie diese bitte genau durch, da sich 
hier Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren ergeben haben. 

6. Änderungen nach dem 15. Mai 2023 

Für notwendige Änderungen kann ein gesendeter Antrag vor dem Endtermin elektronisch wie-
der zurückgenommen werden. Dies geschieht im Register „Information“ (grüne Schaltfläche 
ganz unten). Nach dem 15. Mai 2023 sind die Antragsdaten für den Antragsteller gesperrt. Nut-
zen Sie für Korrekturen nach dem 15.05.2023 vorrangig die Mitteilungsfunktion auf der Start-
seite.  
Nach der Einführung des Flächenmonitoringsystems (FMS) im letzten Jahr sind auch heuer 
wieder Änderungen und Korrekturen hinsichtlich Feldstückgrößen und Nutzungen möglich, 
ohne dass es zu Sanktionen kommt (sofern nicht vorher eine Vor-Ort-Kontrolle angekündigt 
worden ist). Letzter Termin für Änderungen ist in diesem Jahr aber schon am 30.09.2023. 
Sollten Sie ihren Mehrfachantrag 2023 oder Teile davon zurückziehen wollen, ist dies auch nur 
bis zum 30.09.2023 möglich; danach kann dieser nicht mehr zurückgezogen werden. 

7. Fal-By App 

Mit der neuen GAP wird das Flächenmonitoringsystem europaweit verpflichtend. Bereits im letz-
ten Jahr kam es bei der Kulturartenerkennung und bei der Feststellung der Mindesttätigkeit zum 
Einsatz. Auffällige Flächen wurden dabei vom Prüfdienst überprüft. Ab diesem Jahr wird die Fal-
By App in Bayern als Ergänzung zu iBALIS eingeführt. Die App ist kostenfrei und wurde für 
Android und IOS entwickelt. Sie als Antragsteller werden dabei über die App auf z. B. Unklar-
heiten bei der Kulturartenerkennung oder der Mindesttätigkeit hingewiesen und können diese 
mit der App bearbeiten. Die Kontrollbesuche werden dadurch weniger und Sie erhalten die För-
dergelder fristgerecht. Es können auch Änderungen und Korrekturen über die App vorgenom-
men werden.  
Bei einigen neuen AUK-Maßnahmen haben Sie als Antragsteller bereits die Pflicht georeferen-
zierte Fotos z. B. beim Mähen von Steilhangflächen (K 20) oder bei insek-
tenschonender Mahd (K 14), zu knipsen und hochzuladen. 

Zur Funktionsweise und zum Umgang mit der Fal-By App werden zusätzliche 
Schulungen angeboten. Die Termine werden auf der Homepage des AELF 
Töging a. Inn veröffentlicht. Weitere Informationen, die Antworten auf häufige 
Fragen, ein Erklärvideo und eine ausführliche Hilfe finden Sie unter 
www.stmelf.bayern.de/fms oder über den QR-Code. 

http://www.stmelf.bayern.de/fms
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8. Mehrgefahrenversicherung 

Klimabedingte Risiken wie Trockenheit, Hagel, Sturm und Starkregen nehmen immer mehr zu. 
Mit dem MFA 2023 kann eine staatliche Förderung zum Abschluss einer Mehrgefahrenversi-
cherung beantragt werden. Seit diesem Jahr ist auch die Förderung von Grün- und Ackerland 
möglich. Es handelt sich um die Bezuschussung der Versicherungsprämie. 
Zuwendungsfähige Versicherungspolicen können in diesem Jahr bei der Allianz Agrar AG, der 
Gartenbauversicherung VVaG, der Vereinigte Hagelversicherung VVaG und der Versicherungs-
kammer Bayern VAdöR abgeschlossen werden. Der Antragsteller ist verpflichtet, vor Abschluss 
der Versicherung mindestens ein Angebot einzuholen. 
Weitere Informationen und die genauen Details zur Mehrgefahrenversicherung und zur Antrag-
stellung finden Sie unter https://www.stmelf.bayern.de/foerderung/foerderung-von-mehrgefah-
renversicherungen/index.html. 

9. Mitteilungsfunktion 

Die Mitteilungsfunktion finden Sie ab diesem Jahr bereits beim Einstieg in iBALIS auf der ersten 
Seite. Nutzen Sie die Mitteilungsfunktion bei Fragen, Änderungsmitteilungen oder für Korrektu-
ren. Sie können hier auch Dokumente hochladen, z. B. den Bescheid der Berufsgenossen-
schaft. Nutzen Sie die Mitteilungsfunktion, da die Anfragen bzw. Unterlagen direkt bei ihrem 
Betrieb hinterlegt werden. 

10. Allgemein 

Bei Fragen oder Problemen zur Antragstellung - nutzen Sie die Onlinehilfe oder wenden Sie 
sich an die für Sie zuständige Hotline am AELF Töging.  

Andrea Zürcher-Seitz 

3. Pflanzenbau 

Walzverordnung nach dem Naturschutzgesetz - Fristverlängerung 

Aus Sicht der LfL ist unter anderem in den Landkreisen Altötting und Mühldorf eine Fristverlän-
gerung für das Walzen aus landwirtschaftlich-fachlicher Sicht bis einschließlich 8. April 2023 
notwendig.  

Regierung von Oberbayern 

4. Nutztierhaltung 

Mehr Tierschutz und strengere Regeln für die Putenmast 

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir fordert in einem Eckpunktepapier eine drastische 
Besatzreduzierung in der Putenhaltung. Vorgesehen sind je nach Geschlecht 35 bis 40 kg Le-
bendgewicht pro Quadratmeter verfügbarer Fläche. Bislang gibt es in der deutschen Nutztier-
haltungsverordnung keine Vorgaben für die Putenhaltung, freiwillige Vereinbarungen in Bun-
deseinheitlichen Eckwerten sehen eine Besatzdichte von 58 kg bei Hähnen und 52 kg bei Hen-
nen vor, in anderen EU-Ländern sind es sogar 70 kg. 90 % der Betriebe in Deutschland halten 
schon weniger Tiere pro Stall und produzieren nach der Brancheninitiative Tierwohl, die 53 kg 
für Hähne und 48 kg pro Quadratmeter für Hennen vorschreibt. Gleichzeitig könne seitens wis-
senschaftlicher Studien nicht belegt werden, ob dadurch ein höheres Tierschutzniveau erreicht 
wird, das aggressive Pickverhalten hat sich bei höherem Platzangebot häufig sogar verstärkt. 
Die Geflügelbranche befürchtet eine Verteuerung des Putenfleisches um 2,40 € pro kg, eine 
Reduzierung des einheimischen Angebotes und einen Ersatz durch Billigimporte vom europäi-
schen Ausland. Der Selbstversorgungsgrad bei Putenfleisch liegt bei 82 %, der Pro-Kopf-Kon-
sum der Verbraucher lag 2021 bei 5,3 kg. Österreich hat die Besatzdichte schon reduziert und 
damit den Selbstversorgungsgrad auf 30 % gesenkt.  
Die zusätzlichen Auflagen würden die Kosten für die Betriebe enorm steigern und viele zur Auf-
gabe zwingen. Nachdem der Verbraucher in letzter Zeit wieder verstärkt auf billige Ware zu-
rückgreift, würde deutsches Fleisch zum Luxusgut werden. Der Bedarf wird mit günstiger Ware 
aus dem Ausland aufgefüllt, die häufig unter schlechteren Haltungsbedingungen produziert wird.  

Wir wollen hoffen, dass die Entwicklung nicht ähnlich wie bei den Enten verläuft, der einzige 
Schlachthof in Bayern hat dicht gemacht, dort werden nur noch „Convenienceprodukte“ herge-
stellt und es gibt keine nennenswerte Produktion mehr.  

Waltraud Auernhammer 

https://www.stmelf.bayern.de/foerderung/foerderung-von-mehrgefahrenversicherungen/index.html
https://www.stmelf.bayern.de/foerderung/foerderung-von-mehrgefahrenversicherungen/index.html
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Online-Bauseminar 

Zukunftsorientiertes Bauen bei Milchviehbetrieben 

Das überregionale Sachgebiet L2.3T am AELF Töging bietet 
ein Online-Seminar mit dem Thema „Zukunftsorientiertes 
Bauen für Milchviehbetriebe“ an.  
Inhalte des Seminars sind, wie kostengünstig und unter Be-
rücksichtigung von Tierschutz und Tierwohl gebaut werden 
kann. Die Referenten sind aus dem Bauberater Team der Äm-
ter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Oberbayern. 
Nach der Teilnahme erhalten Sie einen personalisierten Teil-
nahmenachweis, der als Fortbildungsnachweis für unter an-
derem das Programm QM+ genutzt werden kann. 

© Tobias Hase/StMELF 
 

Termin: Di., 18.04.2023 

Uhrzeit: 8:45 - 12:00 Uhr 

Anmeldung: Die Anmeldung erfolgt über die Homepage des AELF Töging 
 Weitere Infos und Anmeldung 

Clara Späth, Maximilian Dandl 

Online-Seminare 

Geflügel haltende Betriebe im Rahmen von Focus Tierwohl 

Thema: Tierwohl am Ei erkennen 
Termin Dienstag, 28.03.2023, 18:00 bis 19:30 Uhr 

Thema: Hitzestress beim Gartenhuhn - Was kann ich an heißen Sommertagen für das 
 Tierwohl tun? 
Termin: Mittwoch, 03.05.2023 von 18:00 bis 19:30 Uhr  

Die Anmeldung ist möglich unter: https://www.fokus-tierwohl.de/de/veranstaltungen#!/ 

Claudia Meyer 

Der Ringelschwanz in der Praxis 

Schwanz- und Ohrenbeißen stellt nicht nur tierschutzrechtlich, sondern auch wirtschaftlich ein 
großes Problem in der Schweinhaltung dar. Innerhalb der EU werden aktuell immer noch bei 
bis zu 95 % der Ferkel die Schwänze kupiert. Diese aktuelle Praxis des schwanzkupierens ver-
stößt jedoch gegen geltendes EU-Recht, das vorsieht, dass nur in Ausnahmefällen kupiert wer-
den darf. 

Es wird an vielen Stellschrauben geforscht, um die Haltung von unkupierten Schweinen mit 
„Langschwanz“ zu ermöglichen.  
Für die reine Verhaltensstörung - das primäre Schwanzbeißen - werden vor allem Einflüsse der 
Haltung verantwortlich gemacht. Optimiert werden können z. B. der Wettbewerb um Futter und 
um Platz, das Stallklima, weniger Hitzestress, die Fütterung, das Wasserangebot und das Be-
schäftigungsmaterial. Auf der Homepage des LKV gibt es hierzu nähere Hinweise: 
https://www.lkv.bayern.de/schritt-fuer-schritt-zum-ringelschwanz/ 

Darüber hinaus können Schwanz- und Ohrverletzungen aber auch ohne 
Beißgeschehen auftreten und zwar als Anzeichen des Schweine-Ent-
zündungs- und Nekrosesyndroms (SINS – Swine Inflammatory and Ne-
crosis Syndrome). Dieses komplexe Entzündungsgeschehen hat seine 
Ursache in Endotoxinen aus bestimmten Darmbakterien. Diese Toxine 
können während der Trächtigkeit über die Plazenta auf die ungebore-
nen Ferkel übergehen und an den Körperenden (Ohren, Füßen und 
Schwänzen) von innen her Entzündungen, die sich bis hin zu Nekrosen 
(Gewebetod) entwickeln können, verursachen. Diese Nekrosen sind 

dann für Juckreiz verantwortlich, der wiederum das Erdulden des Schweines von Beißen und 
Beknabbern zur Folge hat (sekundäres Schwanzbeißen). Aber auch das Haltungsumfeld beein-
flusst SINS. Besonders wichtig ist die optimale Rohfaserversorgung, um Verstopfungen zu 

Foto: Späth Cl. 

https://www.alf-to.bayern.de/landwirtschaft/tierhaltung/326117/index.php
https://www.fokus-tierwohl.de/de/veranstaltungen#!/
https://www.lkv.bayern.de/schritt-fuer-schritt-zum-ringelschwanz/
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vermeiden bzw. das Darm-Mikrobiom zu „füttern“ sowie die optimale Wasserversorgung in allen 
Stufen der Schweinehaltung. 
In den Untersuchungen der letzten Jahre gab es aber auch einige Hinweise auf einen Einfluss 
der Genetik auf die Ausprägung von SINS.  

Um den erblichen Hintergrund hierzu zu erforschen, wurde in Bayern in Zusammenarbeit mit 
der LfL (Institut für Tierzucht), der EGZH, der Bayern-Genetik GmbH und dem Besamungsver-
ein Neustadt a.d. Aisch e.V. das Projekt „HeriSINS“ ins Leben gerufen und vom Bayerischen 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten gefördert. Das Projekt „HeriSINS“ 
untersucht die Erblichkeit der SINS-Merkmale und ihre Entwicklung von der Geburt bis zur 
Schlachtung. Hierzu werden bei den Betrieben, die die Leistungsprüfung beschicken, zeitnah 
zur Geburt die ersten Bonitierungen der SINS-Merkmale vorgenommen. Tiere, die in die Leis-
tungsprüfung gehen, werden im Laufe ihres Lebens wiederholt bonitiert, um festzustellen, wie 
sich die SINS-Merkmale verändern und ob es Zusammenhänge zum Schwanzbeißen gibt. 
Es gibt bereits bayerische Besamungseber mit dem neuen Label „RELAX“. Hier fließt u. 
a. schon die Bonitierung nach SINS mit ein. 

Für interessierte Betriebe, die an dem Projekt „HerSINS“ teilnehmen möchten, gibt es einen 
Flyer über das Projekt. Diesen und weitere Unterlagen können Sie auf Anfrage von der Bayern-
Genetik erhalten unter der E-Mail grub@bayern-genetik.de. 

Weiterhin bietet das Institut für Tierzucht der LfL für den Standort Grub eine befristete Stelle als 
Versuchstechniker/Versuchstechnikerin (m/w/d) für die Durchführung der SINS-Bonituren in 
den teilnehmenden Betrieben und in der Leistungsprüfungsanstalt an. Die Stelle ist in Vollzeit 
und bis zum 30.06.2025 befristet ausgeschrieben. Bei Interesse an der Stelle und für nähere 
Informationen können Sie sich direkt an die Projektleiterin Dr. Dorothea Lösel wenden 
(Dorothea.Loesel@lfl.bayern.de; Tel.: 08161 8640-7147). 

Franz Hingerl 

Bayerischer Tierwohl-Preis 2023 

Das Staatsministerium vergibt zum zehnten Mal den "Bayerischen Tierwohl-Preis für landwirt-
schaftliche Nutztierhalter". Prämiert werden technische beziehungsweise bauliche Lösungen 
oder Managementmaßnahmen, die das Tierwohl verbessern. Sie sollen nachhaltig, praxisge-
recht und auf andere Betriebe mit Nutztierhaltung übertragbar sein. 

Teilnahmebedingungen und Bewerbung auf https://www.stmelf.bayern.de/landwirtschaft/tieri-

sche_erzeugung/bayerischer-tierwohl-preis/index.html 

 

Bewerbungsschluss: 12. Mai 2023 
 

 

5. Ernährung und Haushaltsleistungen 

Beratungsangebot zur Diversifizierung am AELF Töging 

Sie möchten mit Ihrem Betrieb zusätzliche Erwerbsfelder schaffen bzw. Ihren Betrieb um neue 
Vermarktungswege oder zusätzliche Unternehmertätigkeiten erweitern? 

Die Frage, ob und welches Standbein sich für eine erfolgreiche, wettbewerbsfähige Entwick-
lungsstrategie eignet, lässt sich für einen landwirtschaftlichen Betrieb nicht pauschal beantwor-
ten. So vielfältig die Angebote und Dienstleistungen sind, so sehr variieren die Anforderungen 
der verschiedenen Einkommenskombinationen, ebenso die Voraussetzungen der Betriebe.  
Vor dem Einstieg in die Erwerbskombination sind einige Aspekte zu beachten und zu prüfen. 
Hierbei unterstützt Sie das Sachgebiet Ernährung, Haushaltsleistung. Wichtige Punkte sind das 
Umfeld, der Betrieb oder der Standort für das angestrebte Angebot. Des Weiteren sind für ein 
Gelingen des Betriebszweiges verfügbare Arbeitskapazität, Finanzreserven, rechtliche Vorga-
ben oder Fördermöglichkeiten wichtig. 

 

mailto:grub@bayern-genetik.de
mailto:Dorothea.Loesel@lfl.bayern.de
https://www.stmelf.bayern.de/landwirtschaft/tierische_erzeugung/bayerischer-tierwohl-preis/index.html
https://www.stmelf.bayern.de/landwirtschaft/tierische_erzeugung/bayerischer-tierwohl-preis/index.html
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Ansprechpartner für Diversifizierung sind: 

Annalena Nützel  Direktvermarktung 
Bauernhofgastronomie 
Hauswirtschaftliche Dienstleistungen 

Margarete März  erlebnisorientierte Angebote 
soziale Landwirtschaft 

Katharina Mittermaier  Urlaub auf dem Bauernhof 

Zusätzliche Informationen finden Sie auf der Homepage des Amtes Erwerbskombination oder 
an der Landesanstalt für Landwirtschaft unter https://www.lfl.bayern.de/iba/haushalt/index.php  

Susanne Berger 

Online-Seminar für die Anbieter von Urlaub auf dem Bauernhof  

Multiplikatoren Schulungen für Alltagskompetenzen – Angebote für Schulen und Kitas 

Sie wollen als Multiplikatorin Alltagskompetenzen in Schulen und Kitas vermitteln und erfüllen 
die erforderlichen Teilnahmevoraussetzungen, dann freuen wir uns, Sie bei nachfolgenden 
Schulungsterminen begrüßen zu dürfen: 
 

Termin Veranstaltungsname Zielgruppe Ort 

29.03.2023 

14:00 – 15:30 Uhr 

Wir sind Lebensmittel-
freunde 

Multiplikatoren / Referenten 
Ernährungsbildung, Lehr-
amtsanwärter und Lehrkräfte 
Grundschulen 

Online 

14.04.2023 

09:30 – 14:00 Uhr 
Alles in Ordnung  Kita-Personal  AELF Töging 

20.04.2023 

15:00 – 16:00 Uhr 

Wissen wie’s wächst und 
schmeckt 

Multiplikatoren / Referenten 
Ernährungsbildung, Lehr-
amtsanwärter und Lehrkräfte 
allgemeinbildender Schulen  

Online 

25.04.2023 

14:00 – 15:30 Uhr 

Mensa Hero – Hauswirt-
schaft am Mittagstisch 

Multiplikatoren / Referenten 
Ernährungsbildung, Lehr- 
und Betreuungskräfte im 
Ganztag 

Online 

 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an annalena.nuetzel@aelf-to.bayern.de. 

Alle Termine sind incl. Anmeldung und Teilnahmevoraussetzungen auf der Homepage unse-
res Amtes einsehbar: 
https://www.aelf-to.bayern.de/bildung/303608/index.php. 
Änderungen sind möglich 

Annalena Nützel 

Einladung Infotag – Professionell in die Selbständigkeit hausw. Dienstleistungen starten 
Sie planen den Weg in die Selbständigkeit mit professionellen Angeboten hauswirtschaftlicher 
Dienstleistungen? 
Am Dienstag, den 16. Mai 2023 findet um 14 Uhr ein Infotag statt, bei dem Ablauf und Inhalte 
des 10-tägigen Seminars zu Unternehmensentwicklung hauswirtschaftlicher Dienstleistungen 
vorgestellt werden. Interessierte Fachkräfte der Hauswirtschaft können sowohl online oder vor 
Ort am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Regensburg – Schwandorf am 
Dienstsitz Regensburg an der bayernweiten Veranstaltung teilnehmen.  
Die Veranstaltung ist kostenlos. 
Eine Anmeldung ist bis 11. Mai 2023 möglich. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des AELF Regensburg 
https://www.aelf-rs.bayern.de/landwirtschaft/erwerbskombination/324543/index.php.  

Annalena Nützel 

 

https://www.aelf-to.bayern.de/landwirtschaft/erwerbskombination/index.php
https://www.lfl.bayern.de/iba/haushalt/index.php
mailto:annalena.nuetzel@aelf-to.bayern.de
https://www.aelf-to.bayern.de/bildung/303608/index.php
https://www.weiterbildung.bayern.de/index.cfm?seite=veranstaltungsliste&bereichfilter=Akademie%20f%C3%BCr%20Diversifizierung&freitextfilter=Infotag&amtfilter=Amt%20f%C3%BCr%20Ern%C3%A4hrung%2C%20Landwirtschaft%20und%20Forsten%20Regensburg-Schwandorf
https://www.aelf-rs.bayern.de/landwirtschaft/erwerbskombination/324543/index.php
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Ernährungsbildung für Junge Eltern/Familien mit Kindern von 0-3 Jahren: 

Für werdende und alle Mütter und Väter mit Säuglingen/Kleinkindern sind im April 2023 folgende 
Infoveranstaltungen zur Ernährung und Bewegung kostenlos im Angebot: 

18.04.2023 

09:00 – 11:00 Uhr 
Von der Milch zum Brei 

online Diätassistentin 
Tanja Liebl-Gschwind 

18.04.2023 

18:00 – 19:30 Uhr 

Vom Brei zum Familientisch – den Über-
gang entspannt gestalten 

online Diätassistentin 
Tanja Liebl-Gschwind 

20.04.2023 

11:00 – 12:30 Uhr 

Bewegungsabenteuer in der Natur! Spiel 
und Spaß bei jedem Wetter 

online Ergotherapeutin 
Cindy Daka 

25.04.2023 

18:30 – 20:30 Uhr 

Gut ernährt von Anfang an: die Muttermilch 
macht´s! 

online Diätassistentin 
Tanja Liebl-Gschwind 

26.04.2023 

11:00 – 12:30 Uhr 

Bewegungsabenteuer im Haus! Schaffen 
Sie „Bewegungs-Spiel-Räume“ für Ihr Kind! 

online Ergotherapeutin 
Cindy Daka 

26.04.2023 

19:00 – 20:30 Uhr 

Gut ernährt von Anfang an: auch mit 
Fläschchen! 

online Diätassistentin 
Tanja Liebl-Gschwind 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an susanne.berger@aelf-to.bayern.de.  

Alle Termine sind incl. Anmeldung auf der Homepage unseres Amtes einsehbar: 
https://www.aelf-to.bayern.de/ernaehrung/familie/264792/index.php.  
Änderungen sind möglich. 
 

Susanne Berger 

6. Sonstiges 

Lehrgang zum/zur Geprüften Natur- und Landschaftspfleger/-in 2023/2024 
Die Regierung von Oberfranken führt im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten in enger Zusammenarbeit mit der Akademie für Naturschutz 
und Landschaftspflege Laufen und der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Freising 
einen Fortbildungslehrgang 2023/2024 zum Geprüften Natur- und Landschaftspfleger/zur Ge-
prüften Natur- und Landschaftspflegerin durch.  
Die Fortbildung bietet aufbauend auf einen Berufsabschluss in einem "grünen" Ausbildungsbe-
ruf wie Landwirt, Gärtner oder Forstwirt eine Zusatzqualifikation auf Meisterniveau für alle, die 
sich im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege weiterbilden möchten.  

Anmeldungen sind ab sofort bei der Regierung von Oberfranken möglich. Anmeldeschluss ist 
der 30. Juni 2023. 

Nähere Informationen zum Lehrgang und zur Anmeldung unter: www.reg-ofr.de/gnl 

Stellenausschreibung 

Das AELF Fürstenfeldbruck sucht für den Standort Töging und Erding  

Mitarbeiter (m/w/d) zur Unterstützung bei Prüfungen und Kontrollen  

Das Beschäftigungsverhältnis ist befristet vom 01.05.2023 bis max. zum 31.01.2024 und richtet 
sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).  

Wir erwarten:  
▪ Eine abgeschlossene Berufsausbildung, bevorzugt im landwirtschaftlichen Sektor 
▪ Körperliche und geistige Fitness für Auflagenkontrollen im Gelände 
▪ Erfahrung im Umgang mit EDV 

Ansprechpartner für fachliche Fragen: Herr Tosso Geisenberger Telefon +49 8141 3223-1700  
Ansprechpartner für personalrechtliche Fragen: Herr Arthur Schmidt Telefon +49 8131 1530 
 

mailto:susanne.berger@aelf-to.bayern.de
https://www.aelf-to.bayern.de/ernaehrung/familie/264792/index.php
http://www.reg-ofr.de/gnl

